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Stadt Lützen 26.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hinweis:
Für die Maßnahme Neugestaltung Schulhof wird für das Jahr 2029 eine weitere VE in Höhe von 
191.000 € ausgewiesen.

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen im
(untergliedert nach Teilhaushalten) Haushaltsjahr ersten zweiten dritten

(Planjahr) dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
2025 2026 2027 2028

EURO
1 2 3 4 5

Teilhaushalt 10: Maßnahme ...
12610013 Erwerb LF10 OFW Großgörschen 500.000,00 € - € - € 500.000,00 6
12610013 Erwerb Drehleiter OFW Lützen 500.000,00 € 500.000,00 € - € - €

Zwischensumme 1.000.000,00 € 500.000,00 € - € 500.000,00 €
Teilhaushalt20: Maßnahme...

Maßnahme...
Zwischensumme - € - € - € - €

Teilhaushalt 40: Maßnahme...
Zwischensumme - € - € - € - €

Teilhaushalt 60: Maßnahme:
11170057 Sanierung E-Gebäude PGJ 2020 - 
2023 1.877.700,00 € 1.471.800,00 € 405.900,00 6 - 6
21110001 Neugestaltung Schulhof Innen­
stadtcampus PGJ 2024 855.000,00 6 - € 136.500,00 6 527.900,00 6
21110001 Errichtung Frei- u. Grünfläche mit 
Hol- und Bringezone Schulcampus PGJ 
2025 1.000.000,00 € - € 60.000,00 6 940.000,00 6

Zwischensumme 3.732.700,00 € 1.471.800,00 € 602.400,00 € 1.467.900,00 6
Summe 4.732.700,00 € 1.971.800,00 € 602.400,00 € 1.967.900,00 6

Nachrichtlich:
In künftigen Haushaltsjahren 
vorgesehene Kreditaufnahmen - € 473.100,00€ 3.583.100,00 6 274.100,00 6
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Stadt Lützen 26.05.2025
Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten
Stand zu Beginn des 

laufenden Haushaltsjahres 
(Vorjahr)

voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 
(Planjahr)

Euro

1. Anleihen 0 0

2. Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 4.069.377,99 3.134.570,84
3. Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit 
(Liquiditätshilfe vom Land für Lützen, 
Großgörschen u. Poserna) 1.674.600,00 1.674.600,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 384.940,87 1.117.400,68
davon aus Gewährleistungseinbehalten 0,00 0,00

aus Lieferung und Leistungen 384.940,87 1.117.400,68
6. Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 6.198,91 2.329,72
davon aus Transferleistungen 6.198,91 2.329,72

7. Sonstige Verbindlichkeiten 245.679,93 332.133,28
davon gegenüber dem Finanzamt 41.342,87 97.040,82

sonstige Verbindlichkeiten 3.139,29 31.646,55
andere sonstige Verbindlichkeiten 

(Verwahr) 201.197,77 203.445,91
Summe: 6.380.797,70 6.261.034,52
Nachrichtlich:
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, 
sofern sie nicht auf der Passivseite der 
Bilanz auszuweisen sind:

Ausweis der Bürgschaften als 
Sonderrücklage auf Passivseite 
Bilanz erfolgt.

1. Haftungsverhältnisse
1.1. Bürgschaften

Schützenverein
Freie Gesamtschule

1.2. Gewährverträge
1.3. ähnliche Verträge

0,00
0,00

0,00
0,00

2. Sonstige Vorbelastungen



Stadt Lützen 19.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über Beteiligungen der Stadt Lützen

Art der Rücklagen

Stand zu Beginn des 
laufenden Haushaltsjahres 

(Vorjahr)

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des 

Haushaltsjahres (Planjahr)
Euro

1. Beteiligungen an Unternehmen in 
Rechtsform des Privatrechts:
Kommunale Wasserversorgung
Hohenmölsen GbR 
Stammeinlage: 900 EUR
Anteil in %: 8,57 % 900,00 € - €
Strukturentwicklungs- und 
Wirtschaftsfördergesellschaft 
Burgenlandkreis mbH (SEWIG BLK mbH) 
Nennbetrag: 587 EUR Anteil
in %: 2.35 % - € 587,00 €
2. Beteiligungen an Unternehmen in 
Rechtsform des öffentlichen Rechts mit 
einer Beteiligung von mindestens 5 %: 
Planungsverband Verbindungsstraße L191 - 
K2196-L189
Anteil in %: 50,0 - € 1,00 €
3. Sonstige Beteiligungen
(nur informativ)
A) Nichtbörsennotierte Aktien

enviaM-Stückaktien 80.023 Stück, 
Wert nach Eigenkapitalspiegelmethode

B) Sonstige Anteilsrechte
630.624,00 € 613.931,00 €

KOWISA 189 Punkte Wert zum
31.12.2023: 1.857,69 €/Punkt
Anschaffungskosten: 429,71 €/Punkt (840,43 
DM)
Wert zum 31.12.2022: 1.822,78 €/Punkt 344.505,42 €

351.103,41 €

ZWA Bad Dürrenberg Eigenkapital per 
31.12.2021 (14,286 % v. 6.918.919,40Euro)

letzter veröffentlichter JAB 988.436,83 €
988.436,83 €

MIDEWA Stammeinlage:
Lützen 1
Lützen 2
Eigenkapital per 31.12.2023: 0,647%
Eigenkapital per 31.12.2021: 0,647%

C) Beteiligungen ohne Kapitalanteil
Saale-Unstrut-Tourismus e. V. 
Stimmrechtsanteil 3,846 % 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Sachsen-Anhalt e. V. Stimmrechtsanteil 
0,505 %

6.000,00 €

538.971,53 €

6.000,00 €
900,00 €

676.511,57 €



Stadt Lützen 23.05.2025

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr. Fraktion Ergebnis des 
Vorvorjahres

Ansatz des 
laufenden 

Haushaltsjahres 
(Vorjahr)

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

(Planjahr)
Erläuterungen

EUR
1 2 3 4 5 6

Summe: - € - € - € - €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung:

Geldwert

ErläuterungenErgebnis des 
Vorvorjahres

Ansatz des 
laufenden 

Haushaltsjahres 
(Vorjahr)

Ansatz des 
Haushaltsjahres 

(Planjahr)

1 2 3 4
1. Personelle Ausstattung - € - € - € - €

2. Anmietung von Räumen 
einschließlich Nebenkosten - € - € - € - €

3. Übernahme laufender 
oder einmaliger Kosten für 
die laufende
Fraktionsgeschäftsführung - € - € - € - €
4. Fraktionssitzungen, 
Informationsreisen - € - € - € - €
5. Aufgabenorientierte 
Fortbildungen - € - € - € - €
6. Sonstigen - € - € - € - €



Stadt Lützen Vorlagen-Nr.: BV-SR-422/2023

Datum: 28.06.2023Beschlussvorlage Stadtrat

Gegenstand:
Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Sanierungsgebiet 
"Ortsteile Sössen" der Haushaltsjahre 2023 und 2024

federführendes Amt: Bauamt | Berichterstatter: Herr Kähler
Bearbeiter: Frau Böhland
Einbringer:
Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status 

Ö
Datum Gremium

Ortschaftsrat Sössen
Zuständigkeit
Anhörung

Votum

Ö 11.07.2023 Bau- und Vergabeausschuss Vorberatung
Ö 25.07.2023 Stadtrat Lützen Entscheidung

Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 25.07.2023 den Wirtschaftsplan 
für das Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Der Wirtschaftsplan sowie die entsprechenden Erläuterungen zu den Maßnahmen sind als 
Anlagen beigefügt und Bestandteil des Beschlusses.
Begründung
Die Weiterführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet „Ortsteile Sössen“ erfolgt auf Grundlage des vom Stadtrat der Stadt Lützen in 
seiner Sitzung am 26.01.2021 beschlossenen Evaluierungsberichtes (Beschluss Nr. 04/2021). 
Demnach wird die Sanierungsmaßnahme bis zum Jahr 2025 weitergeführt. Der 
Evaluierungsbericht beinhaltet in Kapitel 3 eine fortgeschriebene Maßnahmen-, Kosten- und 
Finanzierungsübersicht. Aus dieser leiten sich die jahresbezogenen Wirtschaftspläne zur 
Umsetzung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet ab.
Der letzte Wirtschaftsplan wurde jahresübergreifend für die Haushaltsjahr 2021/ 2022 
beschlossen (Beschluss Nr. 20/2021). Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird wieder über 
zwei Haushaltsjahre für 2023/2024 aufgestellt, wobei bei Bedarf auch eine Fortschreibung im 
Jahr 2024 möglich ist. Die Aufstellung über zwei Jahre begründet sich in jahresübergreifenden 
Maßnahmen, die bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2021/2022 waren, deren Umsetzung 
sich jedoch verzögert hatte.

Finanzielle Auswirkungen DJA Kl NEIN

□ Ja, 
im Ergebnisplan mit 
EUR

□ Ja, 
im Finanzplan mit

EUR

Kostenstelle Nein, 

□ außerplanmäßig 
□ überplanmäßig

Bestätigungsvermerk der Kämmerei über die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel:

Verfügbarkeit bestätigt:

28.06.2023 Starke

Bemerkungen:
Finanzierung der Maßnahmen über Treuhandkonto
Sanierungsgebiet Sössen

Kämmerin

BV-SR-422/2023 Seite: 1/2



Anlagen
- Wirtschaftsplan „Ortsteile Sössen“ 2023 & 2024 

Erläuterungen Maßnahmen des Wirtschaftsplans 
Evaluierungsbericht Sanierungsmaßnahmen Sössen aus 2020 
Planwerk zum Evaluierungsbericht 2020

BV-SR-422/2023 Seite: 2/2
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Stadt Lützen Vorlagen-Nr.: BV-SR-332/2022

Datum: 30.11.2022Beschlussvorlage Stadtrat

Gegenstand:

Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 
2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im 
Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt 
Lützen"

federführendes Amt: Bauamt Berichterstatter: Herr Kähler

Bearbeiter: Frau Trettner

Einbringer:

Status: öffentlich _____________________________

Beratungsfolge:
Status Datum

Ö 13.12.2022
Gremium

Bau- und Vergabeausschuss
Zuständigkeit
Vorberatung

Votum

Ö 20.12.2022 Stadtrat Lützen Entscheidung _____________ _ __________________________________ ;—

Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt in seiner Sitzung am 20.12.2022 den Wirtschaftsplan für die 
Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der 
Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“.
Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses
Begründung
Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ steht bisher ein Sanierungs­
vermögen in Höhe von 6.500.000,00 € zur Verfügung, dass durch den Sanierungsträger treuhänderisch 
verwaltet und bewirtschaftet wird. Mit diesen Mitteln erfolgt die Umsetzung von Maßnahmen aus der 
Maßnahmenkonzeption der vorbereitenden Untersuchungen bzw. der Fortschreibung der Kosten- und 
Finanzierungsübersicht zur Altstadtsanierung.

Grundlage der Mittelverwendung bilden die vom Stadtrat beschlossenen Wirtschaftspläne für die 
jeweiligen Haushaltsjahre. Durch den Stadtrat der Stadt Lützen wurden bisher in den Sitzungen am 
29.10.2019, Beschluss-Nr. 111/2019 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 
2019/2020 und 29.06.2021, Beschluss-Nr. 51/2021 der Beschluss über den Wirtschaftsplan für die 
Haushaltsjahre 2021/2022 zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen“ gefasst.

Mit dem Ablauf des Wirtschaftsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird die Neuaufstellung eines 
Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich, der auf Grund jahresübergreifender 
Vorhaben bzw. Abrechnungen in das Jahr 2024 auch dieses berücksichtigen muss. Daher soll der 
Wirtschaftsplan wieder zweijährig für die Jahre 2023 und 2024 aufgestellt werden.
Die im beiliegenden Wirtschaftsplan dargestellten Zahlungen bis zum 31.12.2022 sind vorläufig und 
können sich nach dem tatsächlichen Abrechnungsstand noch geringfügig zwischen Haushaltsjahren 
2022 und 2023 mit einer Verschiebung nach 2023 ausgleichen.

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes enthält neue Maßnahmen, Kostenfortschreibungen aufgrund 
sich ändernder Planungsstände bzw. Sachverhalte und einer daraus resultierenden Anpassung der 
Kosten sowie die Verschiebung von Kosten durch zeitliche Verzögerungen in die Haushaltsjahre 
2023/2024.

Finanzielle Auswirkungen DJA ® NEIN

Seite: 1/2BV-SR-332/2022



□ Ja, 
im Ergebnisplan mit 
EUR

□ Ja, 
im Finanzplan mit

EUR

Kostenstelle Nein, 

□ außerplanmäßig 
□ überplanmäßia

Bestätigungsvermerk der Kämmerei über die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel:

Verfügbarkeit bestätigt:

30.11.2022 Starke

Kämmerin

Bemerkungen:

Anlagen
Wirtschaftsplan
Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan

BV-SR-332/2022 Seite: 2/2



Anlage 2

Erläuterung zu den Maßnahmen im Wirtschaftsplan:

Die Städtebauliche Rahmenplanung konkretisiert die Ziele im Sanierungsgebiet „Altstadt Lützen“ in den 
verschiedenen Planungsebenen und schreibt die Kosten- und Finanzierungsübersicht fort. Die 
Rahmenplanung bildet künftig die Grundlage für die Beurteilung von Anträgen auf sanierungsrechtliche 
Genehmigungen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen und sollte ursprünglich im 
Haushaltjahr 2021 abgeschlossen werden. Auf Grund offener Problemstellungen in Neuordnungs­
bereichen im Sanierungsgebiet und bedingt durch Kapazitätseinschränkungen während der Corona 
Pandemie verzögert sich die Fertigstellung in das Jahr 2023. Die noch offenen Kosten werden somit für 
das Haushaltsjahr 2023 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurden vorbereitende Planungen in Form einer Bedarfsplanung und der Ermittlung eines 
Kostenrahmens für eine künftige Nutzung und Sanierung für das Gebäude „Roter Löwe“ begonnen. 
Diese befinden sich noch in der Bearbeitung. Die vorbereitenden Planungen sollen ggf. um erforderliche 
Untersuchungen, die Voraussetzung für eine denkmalpflegerische Zielstellung sind, ergänzt werden. 
Hierfür wurden weitere Mittel berücksichtigt.

Eine weitere vorbereitende Maßnahme bildet die Finanzierungsbeteiligung an einem integrierten 
Quartierskonzept aus dem KfW-Programm Energetische Stadtsanierung für das Quartier Innenstadt­
campus mit erweitertem Umfeld. Die Projektskizze für ein solches Konzept wird in einer gesonderten 
Vorlage behandelt.

Im Wirtschaftsplan 2023/2024 werden weiterhin Mittel für den Rückbau von Garagen auf dem 
Garagenhof Promenade durch die Stadt aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022 übernommen. Diese 
Position gilt für den Fall, dass künftig Freilegungen auf dem Grundstück durch die Stadt realisiert 
werden.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Burgenlandkreis und Stadt Lützen erfolgt im Jahr 
2023 der Ausbau der Güntherstraße einschließlich der Nebenanlagen. Die Güntherstraße ist eine 
Maßnahme im Rahmen der Maßnahmenkonzeption der vorbereitenden Untersuchungen. Der 
Kostenanteil der Stadt für die Nebenanlagen wurde im Wirtschaftsplan erfasst

Im Rahmen der beabsichtigten Sanierung des Kunstgrabens entlang der Schweßwitzer Straße soll über 
diesen eine neue Feuerwehrzufahrt zum Innenstadtcampus errichtet werden. In den vorbereitenden 
Untersuchungen wurde in der Maßnahme Kunstgraben auf die erforderliche Instandsetzung und den 
Neubau von Brückenbauwerken verwiesen. Die Kosten für die Feuerwehrzufahrt sind Bestandteil des 
Wirtschaftsplanes.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen bildet der Ausbau und die 
Neugestaltung des Schulhofes im Campusbereich. Spätestens nach Abschluss der baulichen 
Maßnahmen zur Sanierung des Grundschulgebäudes muss dieses Vorhaben, insbesondere im Umfeld 
des Grundschulgebäudes realisiert werden. Im Wirtschaftsplan wird dafür eine Kostenposition für 
Planungsleistungen für die Gesamtheit des Schulhofes berücksichtigt. Diese Kostenposition 
konkretisiert sich nach Vergabe der Planungsleistungen.

Im Rahmen der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt Lützen“ wurde der 1. Bauabschnitt zur 
Sanierung des Freibades realisiert. Für eine künftige Umsetzung des 2. Bauabschnittes, welcher die 
Sanierung der Gebäude und Teile der Einfriedung sowie der Freianlagen enthält, wurden bereits im 
Wirtschaftsplan 2021/2022 Kosten für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 
berücksichtigt, die nunmehr in die Jahre 2023/2024 verlagert werden.

Weiterhin werden Mittel für die Förderung privater Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet auf Grundlage 
des kommunalen Förderprogramms der Stadt Lützen zur Altstadtsanierung im Wirtschaftsplan 



jahresübergreifend berücksichtigt. Dies betrifft im Jahr 2023 neben den Mitteln für laufende Vorhaben 
auch Mittel für Neuanträge, die bei der Umsetzung von Vorhaben in den Jahren 2023 und 2024 anfallen.

Eine wesentliche Position im Wirtschaftsplan bildet eine anteilige Finanzierung für den Erweiterungsbau 
der „Freien Gesamtschule". Diese Finanzierung ist Bestandteil des Gesamtfinanzierungskonzeptes für 
das Bauvorhaben als jahresübergreifende Maßnahme. Die Umsetzung und Finanzierung des 
Vorhabens wurde bereits mit Einzelbeschluss durch den Stadtrat am 30.03.2021, Beschluss Nr. 
27/2021 beschlossen und wird nachrichtlich in den Wirtschaftsplan übernommen.

Als zusätzliche Ausgaben werden neben der Vergütung des Sanierungsträgers für die Vorbereitung und 
Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme, Mittel für städtebauliche und gestalterische 
Beratungsleistungen durch ein Architekturbüro zu privaten Baumaßnahmen im Rahmen des 
Kommunalen Förderprogramms (Sanierungsberatung) benötigt. Dahingehend werden die privaten 
Bauherren im Zusammenhang mit der Antragstellung auf Förderung und im Rahmen des sanierungs­
rechtlichen Genehmigungsverfahrens unterstützt und hinsichtlich städtebaulicher und architektonischer 
Vorgaben im Sinne der Gestaltungsfibel beraten. Die sonstigen Kosten im Wirtschaftsplan beinhalten 
unter anderem Prüfungskosten für die jährliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und Kosten 
für Verwahrentgelte auf den Treuhandkonten des Sanierungsträgers bis zum Jahr 2022.



Beschlussblatt

GREMIUM: Stadtrat Lützen

Beschlussvorlage

Federführend: Bauamt

Vorlage-Nr: BV-SR-332/2022
Status: öffentlich

Beschluss über den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur 
weiteren Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme "Altstadt Lützen"

SITZUNGSTAG: 20.12.2022

Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Lützen beschließt:

den Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 zur weiteren Durchführung von 
Maßnahmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Altstadt Lützen".
Der Wirtschaftsplan ist als Anlage 1 beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses

Bürgermeister

Abstimmungsergebnis
Anzahl der Mitglieder des Gremiums 20+1 | Ja-Stimmen: |
Davon anwesend Nein-Stimmen: |
Mitwirkungsverbot § 33 KVG-LSA 0 1___ Stimmenthaltung: |
Beschluss angenommen
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